
Die Gewerkschaft auch für LeiharbeiterInnen 



ArbeitnehmerInnenschutz 
  

in der Leiharbeit,  
 

zwischen Theorie und Praxis 



In Bezug auf den ArbeitnehmerInnenschutz haben LeiharbeitnehmerInnen 

zwei Arbeitgeber, wenn sie im Sinne des Bundesgesetzes an Dritte zur 

Verfügung gestellt werden, um für diese und unter deren Kontrolle zu 

arbeiten. 

 

1. „Ihren“ Überlassungsbetrieb  

   Arbeitgeber, der ArbeitnehmerInnen an Dritte überlässt 

2. Den Beschäftigerbetrieb 

   Arbeitgeber, wo ArbeitnehmerInnen zur Erbringung der  

   Arbeitsleistung eingesetzt werden (Einsatzbetrieb) 

 

 

Gesetzliche Bestimmungen 



• Beschäftiger sind verpflichtet, vor der Überlassung sowie vor jeder 
Änderung der Verwendung von überlassenen Arbeitnehmer/innen 

 

– die Überlasser über die für die Tätigkeit erforderliche Eignung und die 
erforderlichen Fachkenntnisse sowie über die besonderen Merkmale des zu 
besetzenden Arbeitsplatzes nachweislich schriftlich zu informieren, 

– sie über die für den zu besetzenden Arbeitsplatz oder die vorgesehene 
Tätigkeit erforderliche gesundheitliche Eignung nachweislich schriftlich zu 
informieren, 

– den Überlassern die für den zu besetzenden Arbeitsplatz oder die 
vorgesehene Tätigkeit relevanten Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
dokumente nachweislich zu übermitteln und sie von jeder Änderung in 
Kenntnis zu setzen. 

 

 

Gesetzliche Bestimmungen (§ 9 AschG) 



Überlasser sind verpflichtet, die Arbeitnehmer vor einer Überlassung sowie vor jeder 

Änderung ihrer Verwendung über die Gefahren, denen sie auf dem zu besetzenden 

Arbeitsplatz ausgesetzt sein können, über die für den Arbeitsplatz oder die Tätigkeit 

erforderliche Eignung oder die erforderlichen Fachkenntnisse sowie über die Notwendigkeit 

von Eignungs- und Folgeuntersuchungen nachweislich schriftlich zu informieren. 
 

Eine Überlassung zu Tätigkeiten, für die Eignungs- und Folgeuntersuchungen vorgeschrieben 

sind, darf nur erfolgen, wenn diese Untersuchungen durchgeführt wurden und keine 

Feststellung der gesundheitlichen Nichteignung gemäß § 54 AschG erfolgt ist.  

Die Beschäftiger sind verpflichtet sich nachweislich davon zu überzeugen, dass die 

Untersuchungen durchgeführt wurden und keine Feststellung der gesundheitlichen 

Nichteignung gemäß § 54 AschG erfolgt ist.  

Die Pflichten nach §§ 57 Abs. 1 sowie 58 Abs. 4 bis 7 AschG sind von den Überlassern zu 

erfüllen, die Beschäftiger haben ihnen die erforderlichen Informationen und Unterlagen zur 

Verfügung zu stellen. 

Gesetzliche Bestimmungen 



§ 14 AschG 
 

Arbeitgeber sind verpflichtet, für eine ausreichende Unter-

weisung der Arbeitnehmer über Sicherheit und Gesundheits-

schutz zu sorgen. Die Unterweisung muss während der 

Arbeitszeit erfolgen. Die Unterweisung muss nachweislich 

erfolgen. Für die Unterweisung sind erforderlichenfalls 

geeignete Fachleute heranzuziehen. 

Gesetzliche Bestimmungen 



Gesetzliche Bestimmungen 



• Bei vielen Beschäftigerbetrieben erfolgt die Bestellung der Leiharbeit-

nehmerInnen über den Einkauf, entscheidend ist der beste Preis! 

• Die rechtlichen Verpflichtungen, insbesondere des AÜG und des 

AschG, werden dabei oftmals nicht beachtet. 

• Die Beistellung der persönlichen Schutzausrüstung scheitert oftmals an 

der Bezahlung. 

• Viele Präventivkräfte in den Beschäftigerbetrieben fehlt die Information, 

dass überlassenes Personal auch in der Berechnung der Einsatzzeiten 

hinzuzurechnen sind. 

 

 

Praktische Anwendung 



Praktische Beispiele 

Das  geheime  Leben  der Atomnomaden  

greenpeace magazin 4.12 

Sie ziehen von Reaktor zu Reaktor, wohnen 

in provisorischen Unterkünften und werden 

miserabel bezahlt. Tausende Leiharbeiter 

verrichten bei der Wartung von Frankreichs 

58 Reaktoren die nukleare Drecksarbeit. An 

vorderster Strahlenfront riskieren sie ihr 

Leben. 

 



Praktische Beispiele 



Praktische Auswirkungen 

2015

Anzahl Unfälle 84.118

Krankenstandstage 1.288.190

Durchschn. Krankenstandstage 15,31

Anzahl Beschäftigungsverhältnisse lt. HV 3.401.670,05

Unfallrate auf 1000 Beschäftigungsverhältnisse 24,73

Anzahl Beitragskontonummern 366.455

Anzahl Unfälle 10.544

Krankenstandstage 196.448

Durchschn. Krankenstandstage 18,63

Anzahl Beschäftigungsverhältnisse lt. HV 3.401.670,05

Unfallrate auf 1000 Beschäftigungsverhältnisse 3,10

Anzahl Beitragskontonummern 366.455

Wegunfälle

Anerkannte Arbeitsunfälle 2015,

Unselbständig Erwerbstätige

Arbeitsunfälle (ohne Wegunfälle)



2015

Anzahl Unfälle 4.514

Krankenstandstage 73.038

Durchschn. Krankenstandstage 16,18

Anzahl Beschäftigungsverhältnisse lt. HV 86.117,89

Unfallrate auf 1000 Beschäftigungsverhältnisse 52,42

Anzahl Beitragskontonummern 1.598

Anzahl Unfälle 409

Krankenstandstage 8.011

Durchschn. Krankenstandstage 19,59

Anzahl Beschäftigungsverhältnisse lt. HV 86.117,89

Unfallrate auf 1000 Beschäftigungsverhältnisse 4,75

Anzahl Beitragskontonummern 1.598

Arbeitsunfälle (ohne Wegunfälle)

Wegunfälle

Anerkannte Arbeitsunfälle 2015, Unselbständig Erwerbstätige,

Wirtschaftsklasse = Vermittlung und Überlassung von 

Arbeitskräften

Praktische Auswirkungen 



Praktische Auswirkungen 
Anerkannte Arbeitsunfälle ohne Wegunfälle 2015, Erwerbstätige, Wirtschaftsklasse = Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 

2015 

Wunden und oberflächliche Verletzungen 

Offene Wunden 1.258 

Prellungen 1.074 

Oberflächliche Verletzungen (Fremdkörperverl., Quetschungen, Nadelstichverl.) 517 

Andere Wunden und oberflächliche Verletzungen 55 

Dislokationen, Verstauchungen und Zerrungen 

Verstauchungen und Zerrungen (Gelenke), Muskelrisse (auch Peitschenschlag) 407 

Bänderrisse, Sehnenverletzungen (auch Kapselrisse) 123 

Verschiebung oder Verdrehung v.Knochen (unvollst. Ausrenkung eines Gelenkes) - Verrenkungen 67 

Meniskusverletzungen 10 

Bandscheibenvorfall  (Nucleushernie) 1 

Andere Dislokationen 1 

Frakturen 

Geschlossene Frakturen (auch geschl.Trümmerbrüche) 474 

Offene Frakturen (auch off. Trümmerbrüche) 55 

Andere Frakturen (z.B. Verrenkungsbrüche, offen od. geschl.) 17 

Art der Verletzung nicht bekannt oder nicht spezifiziert Art der Verletzung nicht bekannt oder nicht spezifiziert 138 

Mehrfachverletzungen Mehrfachverletzungen(gleiche Verletzungen an mehreren Körperteilen) 135 

Verbrennungen, Verbrühungen und Erfrierungen 

Verbrennungen und Verbrühungen (thermisch) 60 

Verätzungen 24 

Andere Verbrennungen, Verbrühungen und Erfrierungen 2 

Commotio und innere Verletzungen 

Commotio cerebri (Gehirnerschütterung) und intrakranielle Verletz.(Verl. innerhalb des Schädels,NUR SHT-1 ) 26 

Innere Verletzungen 5 

Schädelhirntrauma (Contusio cerebri, Compressio cerebri, SHT-2, SHT-3 ) 2 

Traumatische Amputationen (Verlust von Körperteilen) Traumatische Amputationen (Verlust von Körperteilen) und Zerquetschungen 26 

Andere Spezifische Verletzungen a.n.g. 
Nervenverletzung 13 

Gefäßverletzung (auch Herzinfarkt) 1 

Schock 
Traumatischer Schock, Elektroschock, Kreislaufkollaps 7 

Schock infolge von Aggression und Bedrohung 2 

Schäden durch extreme Temperaturen, Licht und Strahlung 
Strahlenschäden (nichtthermisch) 7 

Andere Schäden durch extreme Temperaturen, Licht und Strahlung 1 

Vergiftungen und Infektionen 

Akute Vergiftungen 4 

Akute Infektionen 1 

Andere Vergiftungen und Infektionen 1 

Schäden durch Schall, Vibration und Druck 
Akuter Hörverlust 2 

Schäden durch Druck (Barotrauma) 1 

Alle Verletzungsarten 4.517 



Praktische Auswirkungen 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jahre

Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften Unfallrate auf 1000 Beschäftigungsverhältnisse 133,4 131,2 107,6 102,6 63,6 73,2 70,68 67,25 93,7

Metallerzeugung und -bearbeitung Unfallrate auf 1000 Beschäftigungsverhältnisse 67,3 66,8 57,1 67,9 53,9 51,8 51,8 49,1 58,2

Herstellung von Glas und Glaswaren, 

Keramik, Verarbeitung v.Steinen und Erden
Unfallrate auf 1000 Beschäftigungsverhältnisse 64,7 62,1 55,9 58,9 41,4 48,8 48,8 46,2 53,4

Maschinenbau Unfallrate auf 1000 Beschäftigungsverhältnisse 52,6 52,8 48,9 47,5 35,1 37,4 38,2 34,3 43,4

Sonstiger Fahrzeugbau Unfallrate auf 1000 Beschäftigungsverhältnisse 30,0 31,7 22,4 43,2 34,0 30,4 32,2 28,2 31,5

Herstellung von chemischen Erzeugnissen Unfallrate auf 1000 Beschäftigungsverhältnisse 27,1 25,2 24,2 32,2 30,5 19,1 19,1 19,3 24,6

Herstellung von Papier, 

Pappe und Waren daraus
Unfallrate auf 1000 Beschäftigungsverhältnisse 35,7 35,2 31,8 34,4 29,6 29,6 28,4 28,5 31,6

Herstellung von Kraftwagen 

und Kraftwagenteilen
Unfallrate auf 1000 Beschäftigungsverhältnisse 56,4 53,8 49,3 45,9 27,3 33,0 33,7 30,0 41,2

Herstellung von elektrischen Ausrüstungen Unfallrate auf 1000 Beschäftigungsverhältnisse 32,3 32,9 27,5 35,2 25,0 26,4 21,9 20,5 27,7

Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen Unfallrate auf 1000 Beschäftigungsverhältnisse 13,0 13,5 13,9 13,5 13,1 12,9 13,6 15,4 13,6

Herstellung von sonstigen Waren Unfallrate auf 1000 Beschäftigungsverhältnisse 34,0 31,0 23,5 30,4 11,9 19,0 20,0 17,3 23,4

Reparatur und Installation von 

Maschinen und Ausrüstungen
Unfallrate auf 1000 Beschäftigungsverhältnisse /0 /0 /0 38,06624 3,076438 30,02974 30,37924 32,58289 26,8

Anerkannte Arbeitsunfälle (ohne Wegunfälle) 2005 - 2012

 Unselbständig Erwerbstätige

Wirtschaftsklasse = ABSCHNITT C – HERSTELLUNG VON WAREN



Praktische Auswirkungen 

• Laut AUVA sind LeiharbeiterInnen über zwei Mal 

häufiger Opfer von Arbeitsunfällen als 

StammarbeitnehmerInnen. 



Forderungen für die Zukunft  

• Kontrolliert das Arbeitsinspektorat einen 

Beschäftigerbetrieb mit LeiharbeitnehmerInnen, ist 

obligatorisch die Einhaltung des § 9 AschG zu prüfen. 

• Bei Verstößen ist der Strafenkatalog gemäß § 130 (3) 

AschG auszuschöpfen. 

• Kontrolle der kostenlosen Beistellung der persönlichen 

Schutzausrüstung 

• Flächendeckende Einführung eines Sicherheits- und 

Gesundheitspass für überlassene ArbeiterInnen  
(in den gebräuchlichen Sprachen) 

 



 

Herzlichen Dank für ihre Aufmerksamkeit 
 

Thomas Grammelhofer 
Bundesbranchensekretär der Pro-Ge 
Johann-Böhmplatz 1, 1020 Wien / Austria 
Tel. +43153 444 /69580 
thomas.grammelhofer@proge.at 


